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NORM beim Metallrecycling – Vorkommen und Entsorgung 
von Materialien mit natürlicher Radioaktivität 

Elisabeth Albrecht, Bayer. Landesamt für Umwelt 

Natürliche Radioaktivität und NORM 
Natürliche Radionuklide finden sich in unterschiedlichem Umfang in jedem Rohstoff. Zum Einen kön-
nen die Einsatzstoffe selbst erhöhte Gehalte an Radionukliden aufweisen, wie z. B. Zirkon. Zum Ande-
ren kann es durch Prozesse wie Fällung und Absorption bei der Verarbeitung von Rohstoffen zu einer 
Anreicherung der Radionuklide kommen. Beispiele hierfür sind die Anreicherung von Radium durch 
Sorption an Eisenablagerungen bei der Wasserförderung oder die Fällung von Radium zusammen mit 
Bariumsulfat in Kesselstein. Diese Vorkommen von natürlichen Radionukliden in industriellen und ge-
werblichen Materialien werden als NORM (naturally occurring radioactive material) bezeichnet. 

Beispiele für NORM, die immer wieder beim Metallrecycling für Alarmmeldungen sorgen, sind in unse-
rem Erfahrungsbereich vor allem zirkonhaltige Materialien (z.B. Bremsscheiben, abrasionsbeständige 
Rohrauskleidungen, Keramikisolatoren). Diese weisen i. d. R. nur leicht erhöhte natürliche Radioaktivi-
tät auf. Ablagerungen und Beläge an Rohren und Kesseln aus der Rohstoffverarbeitung mit hoher na-
türlicher Radioaktivität kommen dagegen selten vor. 

Alarmmeldung am Eingangsportal des Metallrecyclinghofs 
Bei einer Alarmmeldung am Eingangsportal eines Recyclinghofs muss der Betreiber zunächst die 
betreffende Ladung an einem abgelegenen Platz sichern, kennzeichnen und dann prüfen, ob er selbst 
Ursprung und Art der Radioaktivität klären kann.  

Ist das nicht möglich, so ist das LfU zu verständigen. Das LfU (Referate 44 bzw. 46) übernimmt Mes-
sungen vor Ort. Dabei werden die radioaktiven Bestandteile einer Ladung separiert (die restliche La-
dung wird freigemessen) und es wird überprüft, ob die Radionuklide künstlichen oder natürlichen Ur-
sprungs sind und Proben entnommen. Die separierten und beprobten Materialien werden hinsichtlich 
der Untersuchungsergebnisse und der Entsorgung bewertet. 

Im Folgenden werden die rechtlichen Grundlagen und das Vorgehen beim Vorkommen von natürli-
chen Radionukliden dargestellt. 

Rechtliche Grundlagen 

Strahlenschutzrecht 
Teil 3 der Strahlenschutzverordnung regelt den Schutz von Mensch und Umwelt vor natürlichen Strah-
lenquellen bei Arbeiten. Bei Arbeiten tritt die Radioaktivität im Gegensatz zu Tätigkeiten (zielgerichtete 
Nutzung von Radioaktivität) nur als (eigentlich unerwünschte) Begleiterscheinung auf. Den Strahlen-
schutz bei Arbeiten regeln §§ 93 - 96 StrlSchV. 

Anlage XII, Teil A StrlSchV enthält eine Liste überwachungsbedürftiger Rückstände aus Arbeiten, für 
die in §§ 97 - 100 StrlSchV Überwachungsmaßnahmen und in Anlage XII Teil B und C Überwa-
chungsgrenzen für die Entsorgung festgelegt sind. 
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Nicht in Anlage XII, Teil A StrlSchV genannte Materialien mit natürlicher Radioaktivität werden über 
den Auffangtatbestand von § 102 StrlSchV geregelt. Für diese Materialien muss geprüft werden, ob 
beim Arbeiten mit diesen Materialien oder bei ihrer Entsorgung erhebliche Strahlenexpositionen auf-
treten. Als erheblich wird vom LfU in Anlehnung an § 97 StrlSchV eine Strahlenexposition von mehr 
als 1 mSv/a (Millisievert pro Jahr) herangezogen. Bei einer erheblichen Strahlenexposition unterliegen 
die natürlich radioaktiven Materialien strahlenschutzrechtlichen Regelungen (z. B. Schutzmaßnahmen, 
Festlegung Entsorgungswege). Liegt keine erhebliche Strahlenexposition vor, so ist das Strahlen-
schutzrecht nicht eröffnet. Die Materialien sind dann im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 3 AtG keine radioak-
tiven Stoffe; ihre Aktivität kann außer Acht gelassen werden. 

Die in Bayern auffälligen NORM im Metallrecycling werden nach § 102 StrlSchV bewertet. Dafür wird 
i. d. R. für den spezifisch vorgesehenen Entsorgungsweg vom LfU eine Expositionsabschätzung 
durchgeführt.  

Transportrecht 
Das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR) regelt den Transport von Gefahrgut. Für Material mit natürlichen Radionukliden ist eine 
Einstufung in ADR Klasse 7 dann erforderlich, wenn die vorgesehenen Aktivitätsgrenzwerte (unter Be-
rücksichtigung einer Summenformel bei mehreren Radionukliden) überschritten werden. Das kann be-
reits ab einer spezifischen Aktivität von 1 Bq/g der Fall sein, wenn Radionuklide der Thorium-
Zerfallsreihe vorhanden sind. 

Daraus ergeben sich zwei Erfordernisse: zum Einen darf ein Lkw mit auffälliger Ladung nicht einfach 
zurückgeschickt werden, da möglicherweise eine Kennzeichnung nach ADR erforderlich ist. Zum an-
deren muss vor der Entsorgung des separierten radioaktiven Materials geprüft werden, ob die ent-
sprechenden Aktivitätsgrenzwerte eingehalten oder überschritten sind. Sind sie überschritten, so 
muss das Material als Gefahrgut nach ADR zur Entsorgung transportiert werden. 

Für NORM ergibt sich nach § 102 StrlSchV und ADR ein Paradox: während die Materialien bei Strah-
lenexpositionen im Rahmen von Arbeiten und Entsorgung von weniger als 1 mSv/a als nicht radioaktiv 
i. S. des AtG gelten, sind sie beim ADR bei Überschreitung bestimmter Aktivitätsgrenzwerte dennoch 
in Klasse 7 „Radioaktive Stoffe“ einzustufen und entsprechend zu kennzeichnen.  

Ursache sind die unterschiedlichen Beurteilungsmaßstäbe bei ADR und § 102 StrlSchV: während die 
Grenzwerte des ADR auf dem 10 µSv-Konzept basieren und für jedes einzelne Radionuklid ein Aktivi-
tätsgrenzwert festgelegt ist, wird bei § 102-Materialien die Strahlenexposition mit dem Schwellenwert 
1 mSv/a geprüft. 

Abfallrecht 
Das Abfallrecht sieht in seinen Grundsätzen vor, dass Abfälle in erster Linie zu vermeiden und in zwei-
ter Linie zu verwerten sind (§ 4 Abs. 1 KrW-/AbfG). Demnach muss bei Metallschrott mit natürlich ra-
dioaktiven Anhaftungen versucht werden, metallische und nichtmetallische (natürlich radioaktive) Be-
standteile zu trennen, um so den Anteil zur Beseitigung zu verringern.  

In § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG wird zudem die ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung von Abfällen 
gefordert. Für NORM bedeutet das in der Regel, dass sie nicht außerhalb von Entsorgungsanlagen 
wie Deponien, etc. entsorgt werden können. 

Anmerkung zur Abfalleinstufung: die natürliche Radioaktivität ist kein Kriterium für die Einstufung der 
Abfälle als gefährliche oder nicht gefährliche Abfälle, da die Radioaktivität im ChemG ausgeschlossen 
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ist.  Erst bei relevanten Konzentrationen eines auch toxischen Radionuklids wie Uran oder von ande-
ren toxischen anorganischen oder organischen Verunreinigungen sind NORM als gefährliche Abfälle 
einzustufen. 

Meist handelt es sich bei NORM-Abfällen also um nicht gefährliche Abfälle, so dass kein Entsor-
gungsnachweis erforderlich ist. 

Entsorgung von NORM 
Zum Teil können mit NORM behaftete Materialien an den Hersteller zurückgegeben werden, insbe-
sondere Rohre mit abrasionsbeständiger Auskleidung. Ansonsten muss versucht werden, Anhaftun-
gen und Metall zu trennen, um so den Abfall zur Beseitigung zu minimieren. Das Metall kann dann re-
cycelt, die abgetrennten NORM beseitigt werden.  

Bei mineralischen NORM ist die Deponierung des Materials der wichtigste Entsorgungsweg. NORM 
dürfen i. d. R. bei erhöhten natürlichen Radioaktivitäten weder außerhalb von Deponien verwertet, 
noch auf Deponien der Deponieklasse 0 (Bauschuttdeponien) abgelagert werden. 

Ist eine Trennung von Metall und NORM nicht möglich, so kann das Material evtl. in einem Schmelz-
werk entsorgt werden, das für die Verwertung von kontaminiertem Metall ausgelegt ist (Fa. Siempel-
kamp, Krefeld).  

Erst wenn die Trennung von Metall und NORM nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist und eine Einschmelzung eine unverhältnismäßig teurere Entsorgung darstellt, kann einer 
Deponierung von Metall mit Anhaftungen zugestimmt werden. 

Für die Entsorgung der NORM (§102-Materialien) muss zunächst mittels Gammaspektrometrie das 
Radionuklid-Inventar des Abfalls ermittelt werden. Als zuständige Behörde wird der Abfall dann vom 
LfU in einem Schreiben an den Abfallbesitzer beurteilt, durch: 

• Expositionsberechnung für das Arbeiten mit dem Material und dessen Entsorgung  anhand der 
gammaspektrometrischen Untersuchungsergebnisse und realistischer aber dennoch hinrei-
chend konservativer Expositionsannahmen. 

• Ist die Strahlenexposition für die berechneten Szenarien und Entsorgungswege  
< 1 mSv/a, so greifen keine strahlenschutzrechtlichen Regelungen. Der Abfall ist dann nicht 
radioaktiv i. S. des Atomgesetzes (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 AtG). 

• Bei Strahlenexpositionen > 1 mSv/a schreibt das LfU vor, wie das Material gelagert und wo es 
entsorgt werden muss.  

• Ergänzt wird die Beurteilung durch abfallrechtliche und transportrechtliche Hinweise. 

In den bisherigen Entsorgungsfällen lag die berechnete Strahlenexposition immer unter 1 mSv/a, so 
dass keine strahlenschutzrechtlichen Regelungen erforderlich waren. 
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Ansprechpartner: 

Bewertung von NORM:  
Elisabeth Albrecht, LfU, Referat 41, Tel. 0821 9071-5384, Elisabeth.Albrecht@lfu.bayern.de 

Dr. Simone Körner, LfU, Referat 41, Tel. 0821 9071-5334, Simone.Körner@lfu.bayern.de 

Transportfragen:  
Reinhard Pfeiffer, LfU, Referat 46, Tel. 0821 9071-5305, Reinhard.Pfeiffer@lfu.bayern.de 

Jens Lange, LfU, Referat 46, Tel. 0821 9071-5296, Jens.Lange@lfu.bayern.de 

Knut Goller, LfU, Referat 44, Tel. 09221 604-5834, Knut.Goller@lfu.bayern.de 

Abfallrecht/Entsorgung (grundsätzliche Fragen): 
Karl-Johann Drexler, LfU, Referat 36, 0821-9071-5362, Karljohann.Drexler@lfu.bayern.de 

Dr. Wolfgang Güntner, LfU, Referat 37, 09281-1800-4660, Wolfgang.Güntner@lfu.bayern.de 
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Erkennen von radioaktiven Quellen im Schrott – Eine Inves-
tition in die Zukunft 

Torsten Doninger, Badische Stahlwerke GmbH, Kehl 
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Radioaktive Teile aus dem Militärischen Bereich 

Klaus Sieber, Technische Schule der Luftwaffe I, Kaufbeuren 

In vielen Waffensystemen wurden aus den unterschiedlichsten Gründen radioaktive Stoffe verwendet. 
Dabei stand unter Umständen nicht einmal die Radioaktivität im Vordergrund. 

Insbesondere bei thoriumlegierten Triebwerkteilen waren metallurgische Eigenschaften ausschlagge-
bend. Man legierte dem Magnesium 2 % Thorium zu, um eine erhöhte Temperaturbeständigkeit, Po-
renfreiheit und Festigkeit zu erzielen. Da Thorium vornehmlich ein Alphastrahler ist, war die Radioakti-
vität vernachlässigbar. Im laufe der Jahre bauten sich aber die radioaktiven Folgeprodukte des Thori-
um auf. Diese sind u. a. Beta- und Gammastrahler die radiologisch auffällig sind. 

In der Vergangenheit wurden bei vielen Waffensystemen, die unter widrigen Sichtverhältnissen einge-
setzt wurden, Leuchtfarben verwendet, die mit Radium zum leuchten angeregt wurden. Radium und 
seine Folgeprodukte erzeugen zum Teil recht hohe Strahlungsintensitäten. Außerdem sind diese Fol-
geprodukte geeignet die Umgebung radioaktiv zu verunreinigen. 

In vielen elektronischen Geräten werden Bauteile eingesetzt die, um eine sichere Funktion zu gewähr-
leisten, radioaktive Stoffe enthalten. Dazu gehören außer den sogenannten TR-Limiter (siehe Vortrag) 
auch diverse Elektronenröhren und Überspannungsableiter. Vielmals gibt es keine Alternative in „nicht 
radioaktiver“ Form. 

Viele dieser Bauteile sind in Ausbildungseinrichtungen bzw. bei Sammlern gelandet. 

Da diese Teile entweder gänzlich oder zumindest teilweise aus Metall bestehen können sie auch ein-
mal im Metallschrott verschwinden und werden im Messportal des Verwerters radiologisch auffällig. 
Dies führt zu einem nicht unerheblichen Aufwand für die Auffindung und fachgerechten Entsorgung. 
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